Rechtliche Grundlagen der Schulsozialarbeit

Im Gegensatz zum Bereich der Jugendhilfe, in dem der Bund über Befugnisse zur Gesetzgebung verfügt, haben die Länder aufgrund ihrer Kulturhoheit die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich des Bildungswesens. Vor diesem Hintergrund sind die rechtlichen Grundlagen für die Jugendhilfe im Kinder- und Jugendhilfegesetz (kurz KJHG) und die der Schule in den Schulgesetzen der Ländern zu finden. Insbesondere die Regelungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz - zum Teil aber auch Regelungen in den Schulgesetzen einzelner Länder - fördern eine Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule. Die Kooperation beider Institutionen vollzieht sich damit - trotz mancher rechtlichen Unzulänglichkeit - nicht im rechtsleeren Raum (vgl. ausführlicher Segel 1996, Wulfers 1997 und Mühlum/Rothe 1991, S. 287ff.). Wulfers (1997, S. 55) hält insgesamt etwa 30 Paragraphen des KJHG für die Ausweitung und Ausgestaltung der Schulsozialarbeit von Bedeutung. Auf eine Kommentierung dieser Paragraphen muß an dieser Stelle verzichtet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf eine Erläuterung der wesentlichsten rechtlichen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für die Schulsozialarbeit (vgl. Abschnitt 1.). Im Anschluß daran gegen wir auf die bestehenden Regelungen in den Schulgesetzen ein (vgl. Abschnitt 2.).


1.Kinder- und Jugendhilfegesetz

Um die wichtigsten Paragraphen zur Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz besser interpretieren zu können, sind zunächst einige Vormerkungen zum Charakter des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (vgl. Abschnitt 1.1.) und zu den Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe erforderlich (vgl. Abschnitt 1.2.). Darauf aufbauend werden die wichtigsten Paragraphen erläutert (vgl. Abschnitt 1.3.).

1.1. Zum Charakter des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz trat in den neuen Bundesländern am 03. Oktober 1990 und in den alten Bundesländern am 01. Januar 1991 in Kraft. Es löste mit seinem Inkrafttreten das Jugendwohlfahrtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1961 ab. Zu beachten ist, das daß KJHG zum Sozialgesetzbuch gehört und daher in der Fachliteratur auch als das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bezeichnet wird. Sollten Sie Bücher zur Jugendhilfe lesen, achten Sie daher bitte darauf, daß sich die Inhalte auf das neue SGB VIII bzw. KJHG beziehen. Berücksichtigen Sie außerdem, daß SGB VIII und KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) identisch sind!

Betrachtet man die Entwicklung des Jugendhilferechts in der Bundesrepublik Deutschland, so zeichnet sich das SGB VIII gegenüber seinem Vorläufer - dem Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) - vor allem durch einen Abbau repressiver Maßnahmen und eine Ausweitung der Förderungsangebote und präventiven Leistungen aus (vgl. zum folgenden ausführlicher Münder 1996). Im SGB VIII wird der Charakter des Ordnungs- und Eingriffsrechts zugunsten einer ausgeprägten (Dienst-)Leistungsorientierung zurückgedrängt. Dies bedeutet vor allem, daß in den einzelnen Bestimmungen des neuen Gesetzes hoheitliche und repressive Eingriffe in die Belange und Entscheidungsfreiheiten von Eltern und Kindern eine deutlich verringerte Rolle spielen, während der Angebots- und Leistungscharakter der Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe (z.B. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung) sowie die Beteiligungsrechte von Eltern, Kindern und Jugendlichen präzisiert und damit gestärkt worden sind (z.B. Wunsch- und Wahlrecht, Beteiligungsrechte, Datenschutz). Hornstein (1997, S. 29) spricht aus diesem Grund - zu Recht - von einer "Sozialpädagogisierung des Jugendhilferechts".

1.2. Zu den Leistungen und anderen Aufgaben der Jugendhilfe

Der Gesetzgeber macht im SGB VIII eine Unterscheidung zwischen "Leistungen der Jugendhilfe" (Zweites Kapitel im SGB VIII) und "Anderen Aufgaben der Jugendhilfe" (Drittes Kapitel im SGB VIII).

Leistungen: Auf die Bereitstellung von Leistungen durch die Träger der Jugendhilfe haben junge Menschen einen objektiven Rechtsanspruch. Der individuelle Rechtsanspruch einer Person auf eine Leistung ist zum einen davon abhängig, ob die Anspruchsvoraussetzungen und der Leistungsberechtigte im jeweiligen Paragraphen benannt werden. Zum anderen ist ein solcher Rechtsanspruch davon abhängig, inwieweit der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Leistung verpflichtet ist. Das SGB VIII unterscheidet hier zwischen Muß-, Soll- und Kann-Leistungen (vgl. Münder 1996, S. 23ff.). Der öffentliche Träger ist bei einer "Muß"-Regelung in jedem Fall und bei einer "Soll"-Regelung im Regelfall - außer bei begründeten Ausnahmefällen - zur Leistung verpflichtet. Lediglich bei "Kann"-Leistungen liegt es im Ermessen der Behörde, ob sie die Leistung erbringt oder nicht. Die Inanspruchnahme von Leistungen basiert generell auf der Basis von Freiwilligkeit und dem Wunsch- und Wahlrecht. Ein Jugendlicher kann also beispielsweise sowohl darüber entscheiden, ob er überhaupt ein offenes Freizeitangebot nutzen möchte als auch, welches Angebot der verschiedenen Träger am Ort er in welchem Umfang nutzen möchte. Die Gesamtverantwortung, Gewährleistungspflicht und Planungsverantwortung der Leistungen hat in jedem Fall der öffentliche Träger. Die Durchführung wird in der Regel von freien Trägern der Jugendhilfe (Wohlfahrtsverband, Jugendverband, Initiativen und Vereinen etc.) bzw. vereinzelt auch von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe übernommen (vgl. Abbildung).

Andere Aufgaben: Bei den anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist das Wunsch- und Wahlrecht der Kinder- und Jugendlichen bzw. ihrer Eltern eingeschränkt. Eine Inobhutnahme eines Kindes durch das Jugendamt ist beispielsweise auch gegen den Willen der Eltern rechtlich zulässig und erforderlich, sofern eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen besteht. Von einigen Ausnahmen abgesehen sind für die anderen Aufgaben die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zuständig. In der Regel gehören zu den anderen Aufgaben insbesondere eingreifende und kontrollierende Tätigkeiten (vgl. Abbildung).
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1.3. Wesentliche rechtliche Grundlagen der Schulsozialarbeit

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Schulsozialarbeit befinden sich im neuen SGB VIII in den Paragraphen 1, 13, 11 und 81. Auf diese vier Paragraphen soll im folgenden nacheinander näher eingegangen werden. Wir beginnen mit § 1 SGB VIII:

§ 1 SGB VIII [Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe]:

"(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Üsber ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."

Der § 1 SGB VIII gibt die grundsätzliche Zielrichtung für das SGB VIII vor. Absatz 1 legt fest, daß jeder junge Mensch ein Recht auf "Förderung seiner Entwicklung" und auf Erziehung zu einer "eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" hat. Gemäß § 1 Absatz 3 soll die Jugendhilfe hierbei insbesondere "1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."

Der Handlungsauftrag der Jugendhilfe reicht vor diesem Hintergrund von einer sozialpädgogischen Reaktion auf bestehende Problemlagen von Kinder und Jugendlichen über eine Unterbreitung präventiver Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern bis hin zur Interessenvertretung junger Menschen. Der Auftrag der Jugendhilfe beginnt also nicht erst dann, "wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen" ist. Jugendhilfe muß vielmehr "präventiv" und "offensiv" tätig werden, wenn sie ihrem gesetzlichen Auftrag gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 "positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien" sowie eine "kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen", gerecht werden will. Das SGB VIII fordert von der Jugendhilfe also eine Einmischung in andere Fachressorts, sofern diese sich auf die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen auswirken. Da der § 1 als Generalklausel für das gesamte SGB VIII verstanden werden kann, müssen sich alle folgenden Paragraphen an den im § 1 festgelegten Leitvorstellungen orientieren. Dies ist beispielsweise dann Bedeutung, wenn Rechtsnormen - wie die Jugendarbeit gemäß § 11 - relativ offen formuliert und auslegungsbedürftig sind. Auch diese Normen müssen bei ihrer Auslegung beispielsweise als präventive Leistungen und an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientiert verstanden werden.

§ 13 SGB VIII [Jugendsozialarbeit]
Der § 13 gehört - ebenso wie der § 11 - zum zweiten Kapitel und damit zu den Leistungen des SGB VIII. Er gilt als einer der wichtigsten Paragraphen für die Schulsozialarbeit. Der Paragraph verpflichtet die Jugendhilfe zur Bereitstellung von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Bedeutsam für die Schulsozialarbeit ist vor allem, daß gemäß § 13 Abs. 3 die Angebote der Jugendsozialarbeit "mit den Maßnahmen der Schulverwaltung [...] abgestimmt werden" sollen. § 13 schreibt damit erstmals eine Kooperationsverpflichtung der Jugendhilfe mit der Schule vor. Allerdings wird die Schulsozialarbeit dabei nicht ausdrücklich als eine Leistung der Jugendhilfe - wie z.B. die Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff) - erwähnt.

Der Paragraph 13 SGB VIII zielt insbesondere auf die Unterstützung junger Menschen mit "sozialen Benachteiligungen" (z.B. Haupt- und Sonderschülern, Schülern mit Sozialisationsdefiziten, Ausländern) und "individuellen Beeinträchtigungen" (z.B. Behinderung, Delinquenz, Lernstörung) ab. Die entsprechenden Angebote sollen die schulische oder beruflichen Ausbildung fördern, der Eingliederung in die Arbeitswelt dienen und die soziale Integration fördern. Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, daß die Angebote in jedem Fall berufsbezogen sein müssen. Rechtlich zulässig sind demnach auch Maßnahmen, die unmittelbar der schulischen Ausbildung und der sozialen Integration dienen.

Angesichts der wachsenden Zahl schulmüder Jugendlicher, der hohen Bedeutung von Schulabschlüssen, der Schwierigkeiten von Jugendlichen, in einen Beruf zu gelangen und der hohen Jugendarbeitslosigkeit gewinnt die Jugendsozialarbeit im Rahmen des § 13 an Bedeutung für Schule und Jugendhilfe. Die entsprechenden schul-, arbeitswelt- und berufsbezogenen Angebote gemäß § 13 haben eine hohe integrierende und sozialpolitische Funktion. Zahlreiche Praxismodelle zur Schulsozialarbeit stützen sich dementsprechend auf den § 13 SGB VIII. Bei einer ausschließlichen Beschränkung der Schulsozialarbeit auf den § 13 SGB VIII besteht allerdings die Gefahr, daß sich die Jugendhilfe in traditioneller Weise auf eine Fürsorgefunktion beschränkt bzw. als eine "Feuerwehr" der Schule für "auffällige Schüler" instrumentalisiert wird.

§ 11 SGB VIII [Jugendarbeit]
Im Unterschied zum § 13 SGB VIII wendet sich der § 11 SGB VIII an alle jungen Menschen und zielt nicht auf sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ab. Der § 11 verpflichtet die Jugendhilfe zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit: Entsprechende Angebote sind gemäß § 11 Abs. 1 SGB VIII "zur Verfügung zu stellen" ("Muß"-Regelung). Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Ziel ist es, junge Menschen damit zur Selbstbestimmung zu befähigen, sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit zählen unter anderem die außerschulische Jugendbildung (§ 11 Abs. 3 Nr. 1) und die arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 3). Im Rahmen der Jugendarbeit wird damit unter Rückgriff auf jugendhilfespezifische Ansätze und Methoden ein eigenständiger Bildungsauftrag wahrgenommen und präventive, schulbezogene Angebote ermöglicht.

§ 81 SGB VIII [Zusammenarbeit mit anderen Stellen]
Im § 81 SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Kooperation mit den Schulen und Stellen der Schulverwaltung verpflichtet. Diese Regelung ist insofern für die Schulsozialarbeit von Bedeutung, als die Jugendhilfe nur in Zusammenarbeit mit anderen Sozialisationsinstanzen ihre Aufgabe als präventive und offensive Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen kann.


2. Schulgesetze

Im Vergleich zu den gesetzlichen Regelungen im SGB VIII sind die bestehenden Kooperationsverpflichtungen der Institution Schule mit der Jugendhilfe zur Zeit in den Schulgesetzen der Länder eher selten und müssen insgesamt als unzureichend bezeichnet werden:

1. Zum ersten ist gegenwärtig nur in einzelnen Schulgesetzen eine Verpflichtung der Schule zur Kooperation mit der Jugendhilfe bzw. Regelungen zur Förderung einer solchen Kooperation enthalten. Solche Kooperationsverpflichtungen bzw. -regelungen finden sich beispielsweise in den Schulgesetzen von Bayern, Brandenburg, Niedersachen, Saarland, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

2. Zum zweiten beschränken sich die Kooperationsregelungen dieser Schulgesetze zum Teil ausschließlich auf a) eine Kooperation bei gefährdeten und beeinträchtigten Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf oder b) eine Kooperation des Schulleiters mit der Jugendhilfe.

3. Zudem dritten ist die Kooperation häufig als sogenannte "Kann"-Regelung definiert. Dies bedeutet, daß die Schulen mit der Jugendhilfe kooperieren können, jedoch nicht müssen: Den Schulen wird damit ein weiter Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung der im Gesetz enthaltenen Kooperationsregelung eingeräumt. Eine Kooperationsverpflichtung ("Muß"-Regelung) besteht oftmals nicht.

